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1. Die Bedeutung der Zielgruppe Migrantinnen und Migranten zur 
Fachkräftesicherung

2. Das Anerkennungsgesetz des Bundes – Neue Chancen für 
Fachkräftegewinnunung und Fachkräftesicherung

3. Perspektiven: Nutzen und Mehrwert für Betriebe durch das neue 
Anerkennungsgesetz

Gliederung
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1. Die Bedeutung der Zielgruppe Migrantinnen und Migranten zur 
Fachkräftesicherung
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Das Fachkräfteangebot lässt sich durch einen Mix von verschiedenen 
Hebeln nachhaltig steigern:

� Die Erhöhung der Anzahl qualifizierter Arbeitskräfte

� Erhöhung der Anzahl qualifizierter Fachkräfte innerhalb von 
Deutschland

� Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften

� Erhöhung der Wertschöpfung der Arbeitskräfte

� Erhöhung des Arbeitszeitvolumens

� Ausbildung und Qualifizierung

� Erhöhung der Transparenz des Arbeitsmarktes

Sicherung des Fachkräfteangebots

4Quelle: BA 2011
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� Erhöhen der Anzahl qualifizierter Fachkräfte innerhalb Deutschlands 
z.B. durch Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Menschen mit 
Migrationshintergrund 

� Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften unterstützen

� Ausbildung und Qualifizierung stärken z.B. Qualifizierung für höhere 
Anforderungsprofile/Stärkere Orientierung der Beschäftigung am 
tatsächlichen Potenzial von Arbeitnehmern

Drei Hebel der Fachkräftesicherung mit besonderem H inblick 
auf die Zielgruppe der Personen mit Migrationshinte rgrund

5



www.netzwerk-iq.de   I   © 2011 Netzwerk „Integration durch Qualifizierung  (IQ)“

� 16 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund leben in Deutschland. 

� Personen mit Migrationshintergrund stellen um die 19% Prozent  der Gesamtbevölkerung dar.

Bevölkerung nach Migrationsstatus

6

Migration und Integration

Bevölkerung nach detailliertem Migrationsstatus

Insgesamt
2007 2008 2009 2010

in 1 000

Bevölkerung (Mikrozensus) 82 257 82 135 81 904 81 715

Personen mit Migrations-
hintergrund im engeren 
Sinne (Mikrozensus)

15 411 15 566 15 703 15 746

Ausländische Bevölkerung 
(Ausländerzentralregister)

6 745 6 728 6 695 7 6753

Einbürgerungen 
(Einbürgerungsstatistik)

113 94 96 101

Quelle: Statistisches Bundesamt 2010/2011
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� Personen mit Migrationshintergrund stellen um die 9% der 
Erwerbsbevölkerung in Deutschland dar.

� Mit 9% liegt Deutschland deutlich über dem Schnitt der EU 27 Länder 
(Durchschnitt bei 5-6%).

� 2,9 Millionen in Deutschland lebende Menschen mit 
Migrationshintergrund haben ihren Abschluss im Ausland gemacht. 
(Mikrozensus 2009/IW Köln)

Zahlen und Fakten
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� Erwerbstätigkeit : die Beschäftigungslücke ist von 11,9 Prozentpunkten im Jahr 2005 auf 
12,3 Prozentpunkte im Jahr 2010 gestiegen.
(Zweiter Integrationsbericht 2011)

� Arbeitslosenquote : ist von 11,7% (2005) auf 7,7% im Jahr 2010 gesunken. Auch in der 
ausländischen Bevölkerung ging die Arbeitslosenquote zurück, war aber mit 15,8% etwa 
doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung.
(Zweiter Integrationsbericht 2011)

� Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen : die Teilnahme der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund stieg mit 20% im Vergleich zum vorigen Jahr an und liegt 2010 bei 
9,6%. Allerdings ist er in der Gesamtbevölkerung mit 16,7% deutlich höher.
(Zweiter Integrationsbericht 2011)

Arbeitsmarktintegration von Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund im Vergleich
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Bevölkerung nach Migrationsstatus und beruflichem A bschluss

9Quelle: destatis 2010
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Unterschiede zwischen der Erwerbstätigkeit der Bevö lkerung 
mit und ohne Migrationshintergrund

10Quelle: Mikrozensus 2009/IW Köln
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� Personen mit Migrationshintergrund stellen rund 9 Prozent  der 
Erwerbsbevölkerung in Deutschland dar.

� Mehr als 40 Prozent dieser Personengruppe hat ihre berufliche 
Qualifizierung im Ausland erworben.

� Viele Personen mit Migrationshintergrund mit einem ausländischen 
Abschluss sind (trotz Qualifizierung) von Arbeitslosigkeit betroffen 
oder sind unter ihrem Qualifikationsniveau tätig (ca. 500 000 
Migrantinnen und Migranten mit akademischen Abschluss). (BA 2010)

Die Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund stellt 
durchaus einen bisher nicht ausgeschöpften Pool an 
Erwerbspersonenpotenzial dar, die es zu aktivieren gilt.

Zwischenfazit
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Die Qualifikationsreserven von Menschen mit Migrati onshintergrund zur 
Sicherung der Fachkräftebasis werden nur unzureiche nd genutzt. 
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Zielgruppen zur Fachkräftesicherung in KMU 
(n=865 Betriebe; © Bundesagentur für Arbeit 2012)
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2. Das neue Anerkennungsgesetz des Bundes – Neue Chancen für 
Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung
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Zentrale Ziele des Anerkennungsgesetzes

� Attraktive Gestaltung der Zuwanderung
� Aktivierung und Nutzung vorhandener 

Qualifizierungspotenziale
� Volkswirtschaftlicher Nutzen
� Reduzierung Sozialtransfer
� Arbeitsmarktintegration

� Wertschätzung ausländischer Qualifikationen
� Verbesserung der Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben
� Attraktivität für qualifizierte Zuwanderer erhöhen
� Zeichen des Willkommens
� Soziale Integration

Sicherung
Fachkräftebasis

Integration

Quelle: BMBF 2012 14
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Struktur des Anerkennungsgesetzes
(Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerken nung im Ausland erworbener Qualifikationen)

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)
� neues Verfahren für die 350 Ausbildungsberufe im dualen System (nicht-

reglementierte Berufe)
� „Auffangnorm“ für diejenigen reglementierten Berufen, die keine Regelungen 

im Fachrecht haben 

Änderungen in 63 Fachgesetzen
� betrifft die auf Bundesebene reglementierten Berufe
� Änderungen und Verordnungen in den jeweiligen Fachgesetzen (z.B. in der 

Handwerksordnung)

+

Quelle: BMBF 2012
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Warum Anerkennung?

Quelle: BMBF 2012
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Das Gesetz betrifft

� berufliche Tätigkeiten, deren Aufnahme oder Ausübung durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter 
Berufsqualifikationen gebunden ist

� z.B. Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Psycho- und Physiotherapeuten, 
Kranken- und Altenpfleger, Hebammen, Diätassistenten, 
Logopäden, Steuer- und Wirtschaftsberater, Rechtsanwälte, 
Notare, Beamte oder Meister im zulassungspflichtigen Handwerk

Reglementierte Berufe

17



www.netzwerk-iq.de   I   © 2011 Netzwerk „Integration durch Qualifizierung  (IQ)“

Das Gesetz betrifft

� insbesondere die rund 350 Ausbildungsberufe im dualen System

� z.B. Kaufmann/frau im Einzelhandel, Industriemechaniker, Kfz-
Mechatroniker, Elektriker, juristische Fachangestellte, 
Steuerfachangestellte, medizinische und zahnmedizinische 
Fachangestellte

Nicht-reglementierte Berufe

18
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Anwendungsbereich

Quelle: BMBF 2012
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Festlegung Referenzberuf

Gleichwertigkeitsprüfung: 
Gibt es wesentliche Unterschiede? 

(Fähigkeiten und Kenntnisse, Inhalt und Dauer) 

ja

Verfahren für reglementierte Berufe

20

Gleichwertigkeits-
bescheid 

· Approbation als 
Arzt/Ärztin

· Erlaubnis zum 
Führen einer Berufs-
bezeichnung (z.B. 
Krankenpfleger/ 
Krankenpflegerin)

nein

Anpassungs-
lehrgang

Kenntnis-
prüfung

Eignungs-
prüfung

Berufszulassung unter 
Auflagen:

Ausgleichsmaßnahmen

Berufserfahrung
(ergänzend) 
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Festlegung Referenzberuf

Gleichwertigkeitsprüfung: 
Gibt es wesentliche Unterschiede? 

(Fähigkeiten und Kenntnisse, Inhalt und Dauer) 

Verfahren für Ausbildungsberufe im dualen System 

Anpassungs-
qualifizierung

Bewerbung auf 
dem Arbeitsmarkt

Ablehnungsbescheid

Darstellung vorhandener 
Qualifikationen und 

bestehender Defizite

ja

Gleichwertigkeits-
bescheid 

· Approbation als 
Arzt/Ärztin

· Erlaubnis zum 
Führen einer Berufs-
bezeichnung (z.B. 
Krankenpfleger/ 
Krankenpflegerin)

nein

Berufserfahrung
(ergänzend) 

21
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Was ist neu?

• Erstmals allg. Anspruch für 350 Ausbildungsberufe
• Erhebliche Ausweitung für reglementierte Berufe
• Aber: kein Anspruch auf Anerkennung!

Rechtsanspruch auf 
Verfahren

• Entscheidend „wesentliche Unterschiede“
• Berufserfahrungen werden berücksichtigt
• Klarer Bearbeitungszeitraum: 3 Monate

Einheitliche 
Kriterien

und Verfahren

• Inlandspotenzial aktivieren
• Attraktivität Deutschlands erhöhen

Anträge von In- und
Ausland möglich

• Entscheidend nur Qualität der Berufsqualifikation 
Unabhängigkeit von
Staatsangehörigkeit

Quelle: BMBF 2012 22
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3.  Perspektiven: Nutzen und Mehrwert für Betriebe durch das neue 
Anerkennungsgesetz
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Perspektiven

� Möglichkeit zur Neuanwerbung qualifizierter Arbeitskräfte

� Inlandspotenziale aktivieren

� Gezielte Anwerbung aus dem Ausland (z.B. im Bereich der Mangelberufe)

� Möglichkeit zur Weiterqualifizierung schon vorhandener Belegschaft mit 
Migrationshintergrund

� Sensibilisierung für Notwendigkeit, Möglichkeiten und Nutzen einer 
Nachqualifizierung von Migrantinnen und Migranten

� Integrierte Konzepte, die geeignete Angebote für die Zielgruppe 
aufschließen, sind erforderlich (individualisierte bzw. modularisierte Formen 
der Qualifizierung unter Mitwirkung der Betriebe)

Transparenzinstrument vorhandener und fehlender Qualifikationen

„Kompassfunktion“ für Unternehmen bei der Weiterqualifizierung 
beschäftigter Migrantinnen und Migranten

24
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� Das Anerkennungsgesetz eröffnet neue Wege bei der 
Fachkräftegewinnung und -sicherung.

� Es liegt nun an allen Beteiligten die Folgeschritte und den weiteren 
Weg mitzugehen und mitzugestalten.

Fazit

25
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� 5 Fachstellen

� Diversity Management

� Existenzgründung

� Berufsbezogenes Deutsch

� Qualifizierung

� Anerkennung

� 16 Regionale Netzwerke

� 30 Erstanlaufstellen

� 1 Koordinierungsprojekt

Netzwerk IQ

26
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� Internetseite des Netzwerks IQ

www.netzwerk-iq.de

� Internetseite der Fachstelle Anerkennung

www.fachstelle-anerkennung.de

� Internetseite des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB)

www.anerkennung-in-deutschland.de

� Informationsportal für ausländische Berufsqualifikationen (IW Köln, IFOK)

www.pq-portal.de

� Telefon-Hotline des BAMF: 03018-15-1111

Informations- und Beratungsangebote zum Anerkennungs gesetz 

29
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Dr. Kinga Bogyó-Löffler
Fachstelle „Anerkennung“ im Netzwerk „Integration durch Qualifizierung (IQ)“
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) 
Obere Turnstraße 8, 90429 Nürnberg

0911 / 27779 26
bogyo-loeffler.kinga@f-bb.de

www.f-bb.de 
www.fachstelle-anerkennung.de
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3.2 Qualifizierungswege im Kontext des Anerkennungs gesetzes
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3.2.1 Anpassungslehrgang

� Durch das erfolgreiche Absolvieren eines Anpassungslehrgangs 
kann die formale Anerkennung der ausländischen Qualifikation 
erreicht werden. 

� Der Anpassungslehrgang darf sich nur auf die Bereiche 
erstrecken, die von den vorliegenden Nachweisen zu 
Ausbildung und Berufserfahrung nicht abgedeckt werden.

� Personen, deren Berufsqualifikation anerkannt wird, müssen 
über die Sprachkenntnisse verfügen, die für die Ausübung ihrer 
Berufstätigkeit erforderlich sind. (Richtlinie 2005/36/EG, Art. 53 ) 

„Ein Anpassungslehrgang ist die Ausübung eines regl ementierten Berufs, die 
[…] unter der Verantwortung eines qualifizierten Ber ufsangehörigen erfolgt 
und gegebenenfalls mit einer Zusatzausbildung einhe rgeht.“ (Richtlinie 
2005/36/EG, Art. 2 ) 

• on the Job 
Training

• angleitetes
Praktikum

• Traineeship
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3.2.2 Vorbereitung auf die Eignungsprüfung

� Durch das erfolgreiche Absolvieren der Eignungsprüfung kann 
die formale Anerkennung der ausländischen Qualifikation 
erreicht werden.

� Die Prüfung umfasst nur Sachgebiete, die aufgrund eines 
Vergleichs zwischen der in Deutschland verlangten 
Ausbildung und der bisherigen Ausbildung des Antragstellers 
nicht abgedeckt werden.

� Ggfs. treten bereits existierende berufsrechtlich geregelte 
Kenntnisprüfungen an die Stelle der Eignungsprüfung. Das 
Anerkennungsgesetz wirkt hier subsidiär.

„Eignungsprüfung ist eine ausschließlich die berufl ichen Kenntnisse des 
Antragstellers betreffende und von den zuständigen Behörden […] 
durchgeführte Prüfung, mit der die Fähigkeit des An tragstellers, […] einen 
reglementierten Beruf auszuüben, beurteilt werden s oll.“ (Richtlinie 
2005/36/EG, Art. 2)

• Vorberei-
tungskurse

• Praktika

• Verknüpfung 
von Theorie 
und Praxis
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3.2.3 Anpassungsqualifizierung

� Durch die erfolgreiche Absolvierung einer 
Anpassungsqualifizierung besteht die Möglichkeit, 
eine erneute Prüfung der Gleichwertigkeit und 
damit die Anerkennung des ausländischen 
Berufsabschlusses zu beantragen.

Anpassungsqualifizierungen bezeichnen Qualifizierun gsmaßnahmen, die 
im Anerkennungsverfahren festgestellte wesentliche Unterschiede in 
einem nicht-reglementierten Beruf ausgleichen.

• Seminare
• Lehrgänge
• Praktika
• Selbstgesteu-

ertes Lernen
• E-Learning
• Fernkurse
• …
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3.2.4 Weiterbildungsbegleitende Hilfen

� Zielgruppe: schulungsungewohnte Personen mit 
Deutsch als Zweitsprache, 
Schulungsungewohnte Personen mit Deutsch als 
Muttersprache, Personen mit Deutsch als 
Zweitsprache und höherer Schulbildung oder 
Studium.

� WbH können unterschiedliche Elemente 
enthalten, die darauf angelegt sind, z.B. 
sprachliche, soziale und/oder beratende 
Elemente begleitend zu fachlichen Inhalten zu 
vermitteln. 

Weiterbildungsbegleitende Hilfen (WbH) bezeichnen i ndividuelle 
Unterstützungsleistungen im sprachlichen und/oder s ozialen Bereich. 

• Coaching
• Berufsorien-

tierung
• Bewerbungs-

training
• sprachl. & 

fachsprachl. 
Ergänzungen


